
Behördenämter
ein Anlass des offenen Frauenpodiums Volketswil



Herzlich willkommen

Politische Bildung/Information: das Anliegen des offenen 
Frauenpodiums.

Neutrale Information über Behördenämter: das heutige Ziel.



Start der Einheitsgemeinde

Ab 1. Juli 2026 starten die neuen Behördenmitglieder mit der neuen 
totalrevidierten Gemeindeordnung:

Neuerungen:

• Schulpflege ist eine eigenständige Kommission (früher Schulgemeinde) 

• Der Gemeinderat besteht aus 6 Mitgliedern und dem gewählten Schulpräsidium

• Das Amt des Schulpräsidiums wird deutlich zeitaufwändiger (GR und 
Schulpräsidium)

• Aus der Rechnungsprüfungskommission wird neu eine Rechnungs- und 
Geschäftsprüfungskommission



Wahlvorgang

Am 8. März 2026 erster Wahlgang, 14. Juni zweiter Wahlgang

Amtsdauer Juli 2026 bis Juni 2030



Ämter



Allg. Information zu den Gemeindewahlen 

Wahlzettel
- Leere Wahlzettel mit Beiblatt

- Beiblatt
- Kandidatinnen und Kandidaten
- Leerer Wahlzettel muss dann ausgefüllt werden



Voraussetzungen

• Wohnhaft in der Gemeinde Volketswil

• Frau kann auch als «Parteilose» gewählt werden

• Stimmberechtigt (18 und CH-Pass)

• Wahlvorschlag muss 15 Unterschriften von Volketswiler 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern aufweisen

Amtszwang besteht für

Gemeindevorstand, Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission,  
Schulbehörde, Wahlbüro



Grundsätzlich

• Behördenmitglieder sind dem Kollegialitätsprinzip verpflichtet.

• Behördenmitglieder unterstehen der Schweigepflicht.

• Behördenmitglieder sollen, die für die jeweiligen Behördenaufgabe 
wichtigsten Gesetze kennen.

• Behördenmitglieder sind grundsätzlich zur Zusammenarbeit 
verpflichtet.

• Behördenmitglieder sind für die Dauer der Amtsperiode gewählt, 
auch dann wenn sie ungeeignet sind. 



Wo kann ich mich informieren

• Behördenmitglieder bilden sich an Kursen des Kantons Zürichs weiter.

• Behördenmitglieder finden auf den Webseiten des Kantons 
unterstützende Behördenhandbücher.

• Behördenmitglieder tauschen sich kollegial aus.

• Behördenmitglieder lernen in der Praxis.

• Behördenmitglieder wachsen an ihren Aufgaben. 



Gemeinderätin
Gemeindepräsidium



Voraussetzungen (Rechtlich)

• Wahlvoraussetzung: Mitglieder müssen stimm- und 
wahlberechtigt in der Gemeinde sein

• Gesetzliche Grundlagen: Gemeindegesetz (§ 60), Gesetz über die 
politischen Rechte (§ 23), Gemeindeordnung (Art. 4 und 5)



Voraussetzungen («Fachlich»)

• Interesse an der Weiterentwicklung der Gemeinde

• Strategisches Denken

• Bereitschaft für offizielle und inoffizielle Anlässe/Projekte

• Belastbarkeit

• Verantwortungsbewusstsein

• Führungserfahrung (steht den einzelnen Ressorts vor)



Voraussetzungen («Menschlich»)

• Lösungsorientiert

• «Nehmerqualitäten»

• Konsensorientiert

• «Humor»

• Verhandlungsgeschick

• Entscheide akzeptieren können 



Voraussetzungen (Weitere Faktoren)

• Umfeld/Familie?

• Verankerung/Bekanntheitsgrad/Politischer Rucksack?

• Politische Partei/Interessenorganisation/ Engagement?

• Ausgleich?

• Beruf?

• Freude/Motivation?



Aufwand

• Mitglied:  je nach Ressort 20 - 40 %

• Gemeindepräsidium: inkl. Ressort 40 – 50 %

• Schulpräsidium: inkl. Gemeinderat 50 – 60 %

• Anlässe, auch am Wochenende

• Gratulationen

• Einladungen



Arbeitsinhalt

• Führung Ressort

• Leitung Sitzungen

• Zusammenarbeit mit Abteilungsleitung

• Ausgabenvollzug gemäss Kompetenzordnung 

• Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen/Gemeinden

• Vernehmlassung zu Gesetzen und Verordnungen 

• Delegation in Zweckverbänden und anderen Gremien

• Neue oder geänderte Aufgaben durch Überwälzung von Kanton



Entschädigung (Allgemein)

Die Entschädigung ist momentan in Überarbeitung :

Gemäss Verordnung über die Entschädigung der Behörden und 
Kommissionen vom 26. März 2010

• Gemeinderat:    CHF 20’000.00

• Zulagen (je nach Ressort):  CHF 15’000.00 bis CHF 35’000.00

• Pauschalspesen:    CHF 4’800.00

• Taggelder/Spesen/Auslagen:  vor allem für auswärtige  
      Sitzungen  



Entschädigung (Ressort) in Überarbeitung
• Präsident:      CHF 35’000.00

• Finanzvorstand:     CHF 15’000.00

• Hochbauvorstand:    CHF 15’000.00

• Tiefbau- und Werkvorstand:   CHF 20’000.00

• Sicherheitsvorstand:    CHF 15’000.00

• Liegenschaftsvorstand:   CHF 15’000.00

• Alters- und Gesundheitsvorstand:  CHF 15’000.00

• Sozialvorstand:     CHF 20’000.00

• Neu Bildung (Schulpräsidium)



Werbespot für die Behörde

„Frage nicht, was die Gemeinde für dich tun kann, 
sondern was du für Volketswil tun kannst!“



Schulbehörde
Schulbehörde-Präsidium



Voraussetzungen (fachlich, menschlich)

• Positive Grundhaltung dem Bildungswesen gegenüber
• Sachpolitik und nicht Parteipolitik betreiben
• Teamfähigkeit (Wille zur Zusammenarbeit mit GL, SL)
• Kritikfähigkeit
• Sich weiterbilden wollen
• Zuhören können
• Führungsfähigkeit
• Vernetzt Denken können
• Offenheit und Toleranz
• Dem Kollegialitätsprinzip verpflichtet



Aufwand (Jahr, regelmässige Verpflichtungen)

• Schulbehördemitglied
• ca. 20 % - 35 % je nach Engagement 

in Projekten und 
Weiterbildungsengagement oder 
Einsitz in Baukommissionen etc. 

• Schulpräsidium und neu Einsitz in GR
• ca. 50 % – 60 % je nach Vernetzungsgrad 

und Engagement in Bezirks- und 
Kantonalen Gremien

• Regelmässiger Austausch mit GL-
Mitglieder

• Leiten der Sitzungen (GL, GSP u.a.)

Monatliche Sitzungen mit Sommerpause, davon ca. vier Sitzungen  1 ½-tägige 
Klausuren (z.T. extern). Sitzungen am Dienstag-Abend, Klausuren 
Freitag/Samstag-Vormittag. Teilnahme an den Gemeindeversammlungen. 
Repräsentationspflichten

Die Schulbehörde wird unterstützt durch die Schulverwaltung und die Leitung 
Bildung und arbeitet eng mit den Schulleitungen zusammen.



Aufwand (Jahr, regelmässige Verpflichtungen)
Fe

ri
en

Fe
ri

en

Fe
ri

en

Durchschnittliche
Belastung



Arbeitsinhalt

• Sich richten nach den Leitsätzen und dem Credo «innovation – 
passion – integration»

• Strategische Führung der Schule

• Aufsicht, Planung und Pflege der Schule

• Entwickeln von Visionen

• Vorgeben von Zielen und deren Überprüfung (Legislaturziele)



Arbeitsinhalt



Entschädigung momentan in Bearbeitung
Grundentschädigung   Fr. 18’000.00

Spesen pro Jahr    Fr.   4’000.00      plus….

Präsidium    Fr. 30’000.00 und neu Entschädigung Gemeinderat

Vizepräsidium    Fr.   8’000.00

Finanzvorstand    Fr.   8’000.00

Projektleitung    Fr.   1’500.00

Projektgruppen-Mitglied  Fr.       600.00

Taggeld (extern)    Fr.       300.00/150.00

Sitzungen    Fr.         70.00/30.00 (Leitung doppelt)

Spesen für auswärtige Sitzungen Fr.         50.00/30.00

Autospesen    Fr.          -.70/km

ÖV     1/1   2. Klasse



Werbespot für die Behörde

Als Mitglied der Schulbehörde hat man es mit Menschen aller 
Altersgruppen und Kulturen zu tun.

Die Schule merkt die gesellschaftlichen Veränderungen als erstes und 
als Schulpflegmitglied kann ich die Schule unterstützen, sei es 
personell, räumlich oder strukturell.

 Schulbehördemitglied – ein schönes Milizamt



Abteilung Soziales

Sozialbehörde



Voraussetzungen (fachlich, menschlich)

• Es gilt die Schweigepflicht

• Man hält sich an das Kollegialitätsprinzip

• Bereitschaft, kritisch zu hinterfragen

• Kennen der rechtlichen Grundlagen der Sozialhilfe
(bzw. die Bereitschaft, sich in die Themen einzuarbeiten)



Aufwand

• 1 Sitzung pro Monat
Dauer 1 bis 3 Stunden

• Pro Sitzung Aktenstudium von 2 bis 3 Stunden

• Teilnahme an Veranstaltungen der Fachbereiche

• Protokollkommission

• Controlling im Bereich Sozialhilfe
Aufwand 3 bis 4 Stunden pro Jahr

• Delegierte im Zweckverband SDBU



Arbeitsinhalt

Die Sozialbehörde entscheidet über
• Sozialhilfe

• einzelne Aufgaben im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe

Die Sozialbehörde definiert
• die strategische Ausgestaltung des Sozialhilfebereichs, wie z.B. Strategie Wohnen, 

Strategie Arbeit, usw.

Die Sozialbehörde erarbeitet
• Stellungnahmen zu Vernehmlassungen rund um das Sozialhilfegesetz

• Empfehlungen zuhanden des Gemeinderates

• Zielsetzungen für die Legislaturperiode im Rahmen der Zielsetzungen des GR



Arbeitsinhalt

Sozialhilfe
• Erstmalige Gesuche um Gewährung gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe

• Ordentliche Überprüfungen (periodisch)

• Ausserordentliche Überprüfungen

• Auflagen und Weisungen

• Androhungen und Verwarnungen

• Leistungskürzungen

• Kostengutsprachen für Aufenthalt in stationären Einrichtungen sowie 
Platzierungen in Pflegefamilien

• Kostengutsprachen für Beschäftigungs- oder Ausbildungsprogramme



Arbeitsinhalt

Kinder- und Jugendhilfe

• Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen

• Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern

• Bewilligung und Aufsicht von Kinderkrippen



Entschädigung momentan in Bearbeitung

• Pauschal CHF 2’500.- pro Jahr (in Bearbeitung) für die 12 Sitzungen 
der Sozialbehörde

• Sitzungsgeld für weitere Sitzungen oder Teilnahme an 
Veranstaltungen

• Tages- oder Halbtagesentschädigung für Klausurtagungen



Werbespot für die Behörde

Die Sozialbehörde bietet

• ein interessantes Engagement für die Gemeinde

• einen tiefen Blick hinter die Schlagzeilen

• Einblicke in Gebiete, mit denen man sonst nie zu tun hätte



Rechnungs- und 
Geschäftsprüfungskommission (RGPK)

von der Gemeinde Volketswil



Voraussetzungen (fachlich, menschlich)

• Keine fachlichen Wählbarkeitsvoraussetzungen (nur finanz – und 
sachpolitische Prüfung aller Geschäft; finanztechnische Prüfung durch 
Revisionsgesellschaft gemäss Anforderungen der Verordnung zum 
Gemeindehaushalt)

• Flair für Zahlen, finanzielle und politische Sachverhalte. Flair für 
Formulierungen von Fragen, Beschlüssen, Stellungnahmen gegenüber 
Verwaltung, Behörden und Stimmberechtigten.

• Teamaufgabe, Kooperation im 5er Team. Sich mit Ideen und Kritik 
einbringen, aber sich auch bei Kompromissen zurücknehmen können, 
bringt gute Behördenarbeit.

• Präsidium leitet Sitzungen und verantwortet Termine und Stellungnahmen.



Aufwand (Jahr, regelmässige Verpflichtungen)

• Vorbereitung der Traktanden der Gemeindeversammlungen mit allen 
Geschäften mit finanzieller oder sachpolitischer Auswirkung. 
Abendsitzungen 4 x ca. 10 Sitzungen x ca. 3 Stunden = ca. 120 Stunden. 
Teilnahme Gemeindeversammlungen ca. 12 Stunden.

• Weitere Sitzung zur Prüfung des Geschäftsberichtes und der 
Geschäftsführung abgeschlossener Geschäfte. Tages – oder 
Abendsitzungen ca. 4 – 8 Sitzungen x ca. 2 Stunden = ca. 8 – 16 Stunden. 

• Präsidium mit Admin-Arbeiten (Versand Fragen, Beschlüsse, 
Zeitungsartikel, Teilnahme Abschlussbesprechung) ca. 40 Stunden.

• Präsidium oder Mitglied mit weiteren RGPK Teilnahmen (RPK Kläranlage, 
RPK Gruppenwasserversorgung, Visitation Bezirksrat) ca. 20 Stunden.



Arbeitsinhalt

• Finanztechnische Prüfung der Jahresrechnung durch eine Revisions-
gesellschaft (siehe Voraussetzungen).

• Finanz – und sachpolitische Prüfung. 

• Prüfung aller Anträge an die Gemeindeversammlung oder Urne. RGPK 
klärt die finanzrechtliche Zulässigkeit, die rechnerische Richtigkeit und 
die finanzielle und sachliche Angemessenheit und erstattet dazu 
Bericht und Antrag.



Entschädigung (in Bearbeitung)

• Grundlagen auf Basis Gemeindeordnung

• Präsidium, Aktuar, normales RGPK Mitglied mit abgestufter 
Entschädigung.

• Präsidium mit CHF 7’000 vor Abzug Sozialbeiträgen.



Werbespot für die Behörde

• Behörden-Engagement für Teamplayer mit Finanz-Flair

• Zeitlicher Einsatz überschaubar

• Keine eigene Gestaltungsmöglichkeit (kein Antragsrecht), aber 
Beratung und Kommentare können ausgelegt und formuliert werden.



Evang.-ref. Kirchgemeinde Volketswil
• 4’300 reformierte Mitglieder

• 3 Pfarrpersonen (270 %), von Kantonalkirche angestellt

• 7 Kirchenpfleger*innen, davon Präsidium (folgt gleich mehr)

• Mitarbeitende:
• 6 Mitarbeitende Verwaltung total 320% (Kirchgemeindeschreiber, Finanzfachfrau, 

2 Sachbearbeitende Kommunikation und Ressourcen, 2 Sigristen)
• 2 Kirchenmusiker*innen
• 2 Mitarbeiter in Bereichen Jugend- & Altersarbeit (Sozialarbeit und Diakonie, total 160 %)
• 2 Katechetinnen (Unterricht Kinder und Jugendliche in Schulhäusern Hellwies, Gutenswil, 

Zentral und Feldhof sowie im Jugendhaus Atlantis)

• Kommissionsmitglieder (bei Bedarf: Baukommission, Pfarrwahl / ständige: Musikkommission, 
Alterskommission, EB etc.)

• Freiwillige



Kirchenpflege Volketswil
7 Mitglieder 

• Präsidium ad interim    

• Diakonie1: Altersarbeit / Personal

• Diakone2: Soziales, Freiwilligenarbeit / OeME

• Finanzen und Liegenschaften      

• RPG1: Kinder, Jugend und Familie (freiwillige Angebote)

• RPG2: Katechetik, Konfirmation (obligatorische Angebote) / Erwachsenenbildung und Nachhaltigkeit 

• Gottesdienst und Musik, Kommunikation und Vernetzung

→ «Die Kirchenpflege, die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Angestellten sind in 
gemeinsamer Verantwortung zum Aufbau  [d.h. Leitung] der Gemeinde gerufen.» Zentraler 
Art. 150 der kantonalen Kirchenordnung, genannt «Grundsatz der Zuordnung».
Anspruchsvoll!   



Voraussetzungen (fachlich, menschlich)

• Fachlich unterschiedlich – je nach Ressort, aber grundsätzlich bereit 
zu lernen (z.B. Fortbildungen zu besuchen bei Kantonalkirche)

• Teamfähig, «man muss Menschen mögen», keine übersteigerten 
Ansprüche an die Menschen

• Zeit haben

• Diskretion (Schweigepflicht)

• Loyalität

• Guter Bezug zur ref. Kirche (Mitglied)



Aufwand (Jahr, regelmässige Verpflichtungen)
• Monatliche Kirchenpflegesitzung

• Halbjährliche Kirchgemeindeversammlung 

• Spezielle Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, Suppentag, Neujahrsanlass)

• 2-tägige Klausur (Fr/Sa)

• Ressortabhängiger Aufwand (2 – 6 Stunden pro Woche) – kann sehr 
unterschiedlich sein – auch je nach Jahreszeit, inkl. Fortbildungen

• Ca. 8 Sonntage Kirchendienst (Gastgeberrolle – Unterstützung Pfarrperson/Sigrist 
– Kaffee – Apéro)

• Insgesamt geschätzt 10 bis 20% (Präsidium mehr)



Arbeitsinhalt
Stark vom Ressort abhängig:

• Finanzen: Support Finanzfachfrau, die den Abschluss macht. Budget und 
Jahresabschluss muss durch den/die Ressortverantwortliche/n präsentiert 
werden

• Liegenschafter/in: Unterhalt der Liegenschaften zusammen mit den Sigristen

• RPG1 Kinder und Jugend und Familie / RPG2 Bildung und Diakonie / Diakonie1 
und 2: Zusammenarbeit mit Pfarrpersonen oder Diakoniemitarbeiter – 
Organisation von Events, Mitarbeit Einstellung neuer MA, Beurteilungen

• Gottesdienst und Musik: Zusammenarbeit mit Organist*innen und 
Musikkommission

• Kommunikation: Querschnittfunktion, Vernetzung: zusammen mit Präsidium 



Herausforderungen / Themen, strukturelle 
und inhaltliche, menschliche…
• Gemeinsame Leitung mit Pfarrpersonen und MA

• Organisationsform, Ressorts

• Zusammenarbeit mit Kantonalkirche

• Oekumene – wie weiter?

• Motivation trotz Mitgliederschwund

• Liegenschaften- und Finanzstrategie entwickeln

• Eigener Glaube, Frau kann ins Grübeln kommen…



Entschädigung

• CHF 7’500.– jährlich, steuerfrei
(Präsidium und Finanzen: 16’000.-, Vizepräsidium 2500.-)
→ im Vergleich zu anderen Gemeinden offenbar recht gut…

• CHF 600.– Spesenentschädigung jährlich, pauschal



Werbespot für die Behörde
• Kontakt mit Menschen

• Guter Teamspirit in der Kirchenpflege

• (Kirchen-)Politik ist spannend

• Interessante Pfarrpersonen und Mitarbeitende

• Etwas bewegen können

• Eigeninitiative ausleben können

• Lernen ☺

• Machst du mit?
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